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25. StVO-Novelle  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Zu dem im Betreff genannten Entwurf erlaubt sich das Bundesministerium für Ge-
sundheit folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
Zu Z 1 (§ 24): 
 
Das Bundesministerium für Gesundheit nimmt erfreut zur Kenntnis, dass im Rahmen 
der gegenständlichen StVO-Novelle den langjährigen Bemühungen des ho. Ressorts 
um Schaffung einer Ausnahmebestimmung betreffend Parkverbot auch für Hebam-
men Rechnung getragen werden soll.  
 
Zum vorgeschlagenen Text des § 24 Abs. 5c darf Folgendes angemerkt werden: 
 
In der Novellenanordnung fehlt das Paragraphenzeichen vor „24“. 
 
Weiters darf darauf hingewiesen werden, dass nach den Bestimmungen des Hebam-
mengesetzes, BGBl. Nr. 310/1994, in der geltenden Fassung, die Standesvertretung 
der Hebammen „Österreichisches Hebammengremium“ und nicht wie im vorletzten 
Satz des § 24 Abs. 5c „österreichisches Hebammengremium“ bzw. in den Erläuterun-
gen hiezu „Bundesgremium der Hebammen“ lautet. Es darf um entsprechende Rich-
tigstellung ersucht werden. 
 
Hinsichtlich der Formulierung des § 24 Abs. 5c wird angeregt, anstelle der Aufschrift 
„Geburtshilfe“ die Aufschrift „Hebamme im Dienst“ zu normieren, da Leistungen der 
Geburtshilfe sowohl von Ärzten/-innen als auch von Hebammen durchgeführt wer-
den können, diese Formulierung zweifelsfrei wäre und schließlich darüber hinaus den 
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Regelungen betreffend Ärzte/-innen und Mobile Hauskrankenpflege (Abs. 5 und 5a) 
entsprechen würde. 
 
Weiters wird dringend angeregt, auch den Verstoß gegen diese Regelung in die Ver-
waltungsstrafbestimmung des § 99 StVO aufzunehmen, da ansonsten das Verbot im 
letzten Satz des § 24 Abs. 5c eine nicht wünschenswerte lex imperfecta wäre. Glei-
ches gilt auch für die Ausnahmebestimmung des § 24 Abs. 5a (Mobile Hauskranken-
pflege). 
 
Es wird daher die Ergänzung folgender Novellenanordnung vorgeschlagen: 
 
„In § 99 Abs. 3 lit. c wird nach der Wortfolge „ ,Arzt im Dienst´“ die Wortfolge  „ ,Hebamme im Dienst´ oder 
,Mobile Hauskrankenpflege im Dienst´ “ eingefügt. 
 
 
Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird an das Präsidium des Nationalrates an 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Für den Bundesminister: 

Hon.-Prof. Dr.  Gerhard Aigner 
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